
Anlage 5b zur DVO  
  
Regelung zur flexiblen Altersarbeitszeit (FALTER)  
  
  
§ 1  
Geltungsbereich  
  
Diese Regelung zur flexiblen Altersarbeitszeit findet Anwendung im Geltungsbereich der DVO. Für 
die in der Anlage 8 (3.) genannten Personen/Mitarbeiter gilt diese Regelung zur flexiblen 
Altersarbeitszeit nach Maßgabe der dortigen Bestimmungen.  
  
  
§ 2  
Flexible Altersarbeitszeit  
  
Dem älteren Mitarbeiter wird in einem Modell der flexiblen Altersarbeitszeit (FALTER) ein 
gleitender Übergang in den Ruhestand bei gleichzeitig längerer Teilhabe am Berufsleben ermöglicht. 
Das Modell sieht vor, dass der Mitarbeiter über einen Zeitraum von vier Jahren seine Arbeitszeit auf 
die Hälfte der bisherigen Arbeitszeit reduziert und gleichzeitig eine Teilrente in Höhe von höchstens 
50 vom Hundert der jeweiligen Altersrente bezieht. Die reduzierte Arbeitsphase beginnt zwei Jahre 
vor Erreichen des Kalendermonats, für den der Mitarbeiter eine abschlagsfreie Altersrente in 
Anspruch nehmen kann und geht zwei Jahre über diese Altersgrenze hinaus. Der Mitarbeiter erhält 
nach Erreichen der Altersgrenze für eine abschlagsfreie Altersrente einen Anschlussarbeitsvertrag für 
zwei Jahre unter der Bedingung, dass das Arbeitsverhältnis bei Inanspruchnahme einer mehr als 
hälftigen Teilrente oder einer Vollrente endet. Die übrigen Beendigungstatbestände (§§ 30 bis 34 
DVO) bleiben unberührt. Auf die Vereinbarung von flexibler Altersarbeitszeit besteht kein 
Rechtsanspruch.  
  
  
§ 3  
Inkrafttreten und Anwendungsvorschrift  
  
(1) Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 2012 in Kraft.  
  
(2) Diese Regelung gilt für Mitarbeiter, deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 2024 

begonnen haben wird.  
  
  
  

 


